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Top  Beratungsgegenstand / Bemerkungen 
 
4  Beratung und Beschluss zum Vorhaben „Barrierefreier Ausbau einer 

Bushaltestelle in Hochkirch OT Kohlwesa“ – Grundsatzbeschluss zur  
  Umsetzung  

  

Sachdarstellung / öffentliche Sitzung  
 
Der Gemeinde Hochkirch hat am 25.08.2023 und am 09.01.2025 die Planung für den 
Umbau einer Bushaltestelle in Kohlwesa an AIB GmbH in Bautzen vergeben.  
Zur Umsetzung des Vorhabens liegen Zuwendungsbescheide der Fördermittelgeber 
ZVON und LASuV vor.  
Gemäß der Gemeinderatssitzung vom 04.03.2025 wurden weitere Standortvarianten 
seitens AIB und der Verwaltung geprüft und in der letzten Gemeinderatssitzung 
Lösungen zu einer doppelten Bussteigmöglichkeit vorgestellt. Die Entscheidung zur 
Umsetzung sollte auf den heutigen Sitzungstermin vertagt werden und die 
Fördermittelgeber zur Umlenkung befragt werden. 
 
Mitteilung des LASuV:  
 
Sehr geehrter Herr Lukas,  

„…eiŶe ÜďertraguŶg der Mittel auf eiŶe aŶdere MaßŶahŵe iŵ GeŵeiŶdegeďiet ist ŶiĐht 
ŵögliĐh. Die Mittel siŶd iŶ dieseŵ Fall aŶ die MaßŶahŵe „Barrierefreier Ausďau der 
Haltestelle Kohlwesa“ geďuŶdeŶ. NehŵeŶ Sie die Mittel dafür ŶiĐht iŶ AŶspruĐh uŶd die 
Maßnahme wird nicht umgesetzt, wird der Zuwendungsbescheid seitens der 

Bewilligungsbehörde widerrufen.  

Für jede neue Maßnahme ist von der Gemeinde ein neuer Antrag zu stellen. Bei jeder 

Maßnahme muss durch die Bewilligungsbehörde geprüft werden, ob die Maßnah me 

förderfähig im Sinne der RL-ÖPNV und sie muss im Landesinvestitionsprogramm (LIP) 

bestätigt werden.  

Nach Rücksprache mit unserem Haushalt ist es möglich die Mittel ins Haushaltsjahr 2026 

zu übertragen…“ 

 
Seitens ZVON wäre eine gemeindeinterne Übertragung möglich, ebenso die Übertragung 
der Mittel nach 2026. 
 
Kostenstand  
Die derzeitigen Planungsaufwendungen belaufen sich auf ca. 4000 Euro. 
 
Nach Abwägung der Fördermittelkriterien und Kostengewichtung steht somit der 
Grundsatzbeschluss zur Realisierung der Maßnahme in 2025/2026 zur Entscheidung.   
 
 
  



   

 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 

 
zur Beratung / Entscheidung für den 03.06.2025 
 

Der Gemeinderat Hochkirch beschließt die Realisierung zum Vorhaben „Barrierefreier 
Ausbau einer Bushaltestelle in Hochkirch OT Kohlwesa“ als Grundsatzbeschluss zur 

Umsetzung in 2025/2026.  

 
 
Datum: 03.06.2025      Einreicher: Bauamt                                        
 
Abstimmung:        
 
 
......  Ja-Stimmen      ......  Gegenstimmen        ......  Enthaltungen  ….  Befangenheit 
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Karl-Marx-Straße 16-17 ,  02627 Hochkirch
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Die Lage der vorhandenen Medien wurde graphisch aus den Bestandsplänen der einzelnen
Versorgungsträger übernommen.
Auf Grund der Qualität der übergebenen Unterlagen  besteht   k e i n   Anspruch auf Lagegenauigkeit !
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